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Die Berechnung erfolgt für jedes Vorbehaltsgebiet über unser geografisches Informa-

tionssystem. Die Ergebnisse können Sie der untenstehenden Tabelle 1 entnehmen. 

Die Spalte „EMZ_2“ gibt dabei die Ertragsmesszahl an, die Spalte „nummer_2“ die 

Nummer des Vorbehaltsgebietes. Eine Dokumentation des Rechenweges liegt nicht 

vor. Nach dem Landestransparenzgesetz gehören Informationen, die erst durch eine 

weitere Aufbereitung oder Bearbeitung heraussuchbarer Informationen gewonnen 

werden können, wie etwa eine erneute Berechnung, nicht zu vorhandenen Informatio-

nen. 

 

In einige Fällen liegen keine Ackerzahlen vor, dann ist in der Spalte „EMZ_2“ die Zahl 

999 hinterlegt. In solchen Fällen wurde hilfsweise die durchschnittliche Ackerzahl der 

jeweiligen naturräumlichen Einheit (Naturräume 5. Ordnung) herangezogen. 

 

Die Ackerzahlen für die jeweiligen Standorte lassen sich über folgenden Link abrufen: 

 

https://www.geoportal.rlp.de/map?LAYER[visible]=1&LAYER[querylayer]=1&LAYER[

zoom]=1&LAYER[id]=24186.  

 

Nach Aktivierung des i-Buttons (Datenabfrage) wird durch Anklicken der farbig 

hinterlegten Flächen die jeweilige Ackerzahl angezeigt. Allerdings sind hier nur 

Spannbreiten, z.B. 20 – 40, angezeigt.  

Für den Abruf der exakten Ackerzahlen wenden Sie sich bitte an das Landesamt für 

Vermessung und Geobasisinformation, welches die Daten erfasst und für deren 

Herausgabe verantwortlich ist. 

 

https://www.geoportal.rlp.de/map?LAYER%5bvisible%5d=1&LAYER%5bquerylayer%5d=1&LAYER%5bzoom%5d=1&LAYER%5bid%5d=24186
https://www.geoportal.rlp.de/map?LAYER%5bvisible%5d=1&LAYER%5bquerylayer%5d=1&LAYER%5bzoom%5d=1&LAYER%5bid%5d=24186
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